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RS OGH 1979/1/30 5Ob749/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1979

Norm

ABGB §828

ABGB §1409 A

ABGB §1409 C

Rechtssatz

Für die Haftungsfolgen ( § 1409 ABGB ) bei Übertragung des Anteils eines im Miteigentum von Überträger und

Übernehmer stehenden Unternehmens ist ua erforderlich, daß das Unternehmen vorher allein ( zB Pacht,

Innengesellschaft, Benützungsvereinbarung ) vom Überträger betrieben und die darauf bezügliche Schuld von ihm

begründet wurde.
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